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Tagesfamilienvermittlung Bezirk Muri  
Richtlinien für Tagesfamilien
Tagesfamilien I Definition 
Tagesfamilien betreuen regelmässig Kinder jeden Alters ganztags, halbtags oder stundenweise bei sich  
zu Hause. Die Tagesfamilie befindet sich im Idealfall in der Nähe des Wohnorts der Familie, damit die  
Kinder ihrem gewohnten Tagesablauf (Kindergarten, Schule, Hobbies) nachgehen können. Unsere Betreu-
ungspersonen sind engagierte Familienmenschen, die Zeit und Raum haben, sich verantwortungsbewusst, 
zuverlässig und liebevoll um die ihnen anvertrauten Kinder zu kümmern. 
  
Das bringen Sie mit 
• 	 Erfahrung in der Kinderbetreuung und Freude am Umgang mit Kindern
• 	 Verständnis, Geduld und Toleranz
• 	 Flexibilität und Offenheit
• 	 Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
• 	 Kreativität und Begeisterungsfähigkeit
• 	 Einfühlungsvermögen, Gesprächsbereitschaft
• 	 Zeit und Bereitschaft über eine längere Dauer eine regelmässige Verpflichtung zu übernehmen  
	 und eine tragfähige Beziehung zu einem Tageskind aufzubauen
• 	 genügend Wohnraum und eine kinderfreundliche Umgebung
• 	 die Zustimmung des Partners / der Partnerin und der eigenen Kinder
• 	 Motivation sich weiterzubilden

Das bietet die Vermittlungsstelle 
• 	 seriöse Vorabklärung
• 	 schriftlich geregelte Vermittlung
• 	 zeitgemässe Anstellung mit Arbeitsvertrag
• 	 einheitlich geregelte Lohnzahlung, Sozialleistungen und Ferienentschädigung
• 	 Versicherung
• 	 fachliche Beratung, Begleitung und Unterstützung
• 	 Aus- und Weiterbildung
• 	 Tätigkeitsausweis

Tagesfamilie werden I Ablauf der Vermittlung  
Nachdem die Vermittlerin ihre Bewerbung und alle entsprechenden Unterlagen erhalten hat, nimmt Sie  
mit Ihnen Kontakt auf, um ein erstes Gespräch bei Ihnen zu Hause zu vereinbaren. Sie bestimmen den  
Betreuungsumfang und dürfen auch Wünsche an potenzielle Tageskinder formulieren.  
Sobald die Vermittlerin eine Familie gefunden hat, deren Kind/er zu Ihnen passen könnte/n, wird sie die 
Eltern mit ihrem Kind / ihren Kindern für ein erstes Kennenlernen zu Ihnen nach Hause begleiten. Stimmen 
die Vorstellungen und Bedürfnisse beider Familien überein und können sich beide eine Zusammenarbeit 
vorstellen, schliesst die Vermittlerin mit der abgebenden Familie und Ihnen eine Be¬treuungsvereinba¬rung 
ab, welcher die Einzelheiten des Betreuungsverhältnisses regelt. 
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Nach einer Eingewöhnungszeit von ca. zwei Wochen, beginnt der vereinbarte Betreuungsumfang.  
Sie als Tagesfamilie und die Eltern verpflichten sich die Betreuungsvereinbarung einzuhalten. 

Æ	Bitte bedenken Sie, dass nicht immer sofort passende Tageskinder gefunden werden können.  
	 Die Vermittlungsstelle kann keine Beschäftigungsgarantie übernehmen. 

Strukturen 
• 	 Die Vermittlungsstelle schliesst mit Ihnen einen Arbeitsvertrag ab. Darin sind unter anderem  
	 Versicherung, Sozialleistungen, Ferienentschädigung geregelt.
• 	 Der Betreuungsumfang ist in der Betreuungsvereinbarung schriftlich festgehalten. Mindestens die 		
	 vereinbarte Betreuungszeit wird Ihnen monatlich, anhand Ihres Abrechnungsformulars, ausbezahlt.  
	 Dies auch bei Abwesenheit des Kindes (z.B. bei Krankheit), ausser wenn Sie selbst abwesend oder  
	 in den Ferien sind. Zusätzliche Betreuungszeiten, sowie Probezeit- und Standortgespräche werden  
	 Ihnen vergütet.
• 	 Als Mindestbetreuung gelten 4 Stunden pro Woche oder 16 Stunden pro Monat. 
• 	 Die Kündigungsfrist beträgt im ersten Monat (Probezeit) 7 Tage und danach 2 Monate.
• 	 Betreuungsschlüssel: eine Betreuungsperson sollte höchstens 5 Kinder unter 12 Jahren (inklusive  
	 eigene Kinder) gleichzeitig betreuen. Säuglinge bis 18 Monate werden mit dem Faktor 1,5 gerechnet.
• 	 Die Vermittlungsstelle sorgt dafür, dass die Bestimmungen der Pflegekinderverordnung und die  
	 Ausführungsbestimmungen der örtlichen Gemeinde eingehalten werden. 
• 	 Sie als Tagesfamilie wie auch die Eltern stehen unter Schweigepflicht für alle Bereiche, die das  
	 gemeinsame Betreuungsverhältnis betreffen. An diese Schweigepflicht sind alle Beteiligten auch  
	 nach der Vertragsauflösung gebunden. 

Aus- und Weiterbildung 
Die Tageseltern Grundbildung und der Kurs «Notfälle bei Kleinkindern» sind obligatorisch und werden  
wenn möglich innerhalb des ersten Jahres Ihrer Tätigkeit besucht. Jährlich muss mindestens ein  
Weiterbildungskurs à 6 Stunden besucht werden. Alle Kurse werden von der Tagesfamilienvermittlung  
organisiert und sind für Betreuungspersonen mit einem bestehenden Betreuungsverhältnis kostenlos.  

Die Ausbildungs- und Kurszeiten werden nicht entschädigt.  

Ausserdem ist es wünschenswert, wenn Sie an unserem regelmässigen Fachaustausch teilnehmen.  
Dieser findet mehrmals jährlich statt und ist eine Plattform für Referate, Informationen und gegen- 
seitigen Gedankenaustausch. 

Gespräche   
Regelmässige Gespräche zwischen Betreuungsperson und Eltern sind essenziell. Die wichtigsten  
Informationen werden bei jeder Übergabe ausgetauscht. Zusätzlich wird mindestens einmal im Monat  
in Ruhe und offen mit den Eltern über Entwicklungsschritte, Essgewohnheiten, Erziehungsvorstellungen 
oder Schwierigkeiten gesprochen. 

Die Vermittlerin steht bei Fragen und Problemen jederzeit zur Verfügung und kann unterstützend  
beigezogen werden. 

Ausserdem führt die Vermittlerin mit der Betreuungsperson sowie den Eltern ein Probezeitgespräch  
und ein jährliches Standortgespräch. 
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Lohn und Spesen 
Stundenansätze
				   Brutto pro Stunde in CHF  
Betreuung Normaltarif (ab 19 Monaten)	 7.60
Betreuung Baby (bis 18 Monate)	 9.40 
Wartezeit1		 1.40

				   Brutto pro Stunde in CHF  
Betreuung Kind mit erhöhtem Betreuungsbedarf2 	 9.40
Betreuung Weekend3 (ab 19 Monaten)	 9.40
Betreuung Weekend3 Baby (bis 18 Monate) 	 11.20 
Betreuung Weekend3 und erhöhtem Betreuungsbedarf2 	 11.20
Übernachtungspauschale 	 30.00 

1 	 Wartezeit: Zeit, wenn Kind in Kindergarten oder Schule ist. Die Betreuungsperson bleibt Ansprechperson und kann  

	 im Notfall kurzfristig einspringen.  

2 	 Erhöhter Betreuungsbedarf für Kind mit besonderen Bedürfnissen (bei Sprachförderung, Entwicklungsverzögerung,  

	 Beeinträchtigung usw.) 

3 	 Betreuung WE: Wochenende, Feiertage, morgens vor 7.00 Uhr / abends nach 19.00 Uhr

 

  

Mahlzeitenentschädigung
			 
 	 pro Mahlzeit in CHF 		
 	 bis 18 Monate* 	 ab 19 Monaten 	 ab 6 Jahren 	 ab 9 Jahren 
Frühstück 	 3.00 	 3.00 	 4.00 	 4.00 
Znüni / Zvieri 	 2.00 	 2.00 	 3.00 	 3.00 
Mittagessen 	 3.00 	 5.00 	 7.00 	 9.00 
Abendessen 	 4.00 	 4.00 	 5.00 	 5.00  
	 * wenn das Kind am Tisch isst 

Diverse Spesen 
Ausgaben für Ausflüge, Eintritte, persönliche Anschaffungen können nach Absprache auf dem Abrechnungs-
formular erfasst werden.  

Fahrspesen pro Kilometer: CHF 0.70  
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Kontakt 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten möchten, freuen wir uns auf Ihre  
Bewerbung. Das Formular finden Sie auf unserer Webseite www.familienberatung-muri.ch.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Tagesfamilienvermittlung Bezirk Muri 
Bahnhofstrasse 7A 
5630 Muri  
Telefon 056 664 37 69 · Mobile 079 555 03 09
info.tagesfamilien@familienberatung-muri.ch


